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Parteigenossen und Genossinnen!

Ich muß etwas trocken beginnen. Wenn man von
Klassenjustiz redet, muß man zunächst vom Staate
reden. Wir Marxisten verstehen unter dem Begriss Staat
nicht schlechthin eine Organisation von Menschen, die
durch Abstammung,' Nationalität oder gemeinsamen
Wohnsitz zusammengehören. Der Staat in unserm
Slune setzt vielmehr voraus, daß innerhalb der
Menschenorganisationen verschiedene Schichten be»

stehen, die verschiedene Interessen haben. In dem
Begriff Staat is

t bereits der Begriff Klassenstaat
eingeschlossen. Klassengesellschasten finden wir schon
in sehr srühen Perioden der Menschheilsentwick»
lung. So lange haben wir auch einen Staat. Dieser
Staat is

t organisiert im Sinne desjenigen Teiles
der Bevölkerung, der den grüßten Einfluß besitzt. In
erster Linie gilt das demokratische Majoritätsprinziv,
das die Unterordnung einer Minderheit an Zahl be
deutet. Aber die Herrschast kann nicht allein aus»
geübt werden durch die Mehrheit an Zahl, sondern
auch durch die Mehrheit an äußerer Gewalt, die auch
eine Minderheit stärker machen kann als die Mehr»
heit der Bevölkerung. Die wirtschastliche lieber»
legenheit einer Minderheit der Bevölkerung kann
dazu sühren, daß eine Minderheit über eine Mehrheit
herrscht. Man könnte sagen, warum eignet sich die
Mehrheit den Besitz der Minderheit nicht einsach
an? Aber wir wissen, daß sür gewisse Perioden der
Geschicht« es im Interesse der Fortentwicklung der
Menschheit . notwendig und geradezu ein Naturgesetz
ist, daß eine Mehrheit von einer Minderheit regiert



werde. So is
t

auch der Kapitalismus elwas durchaus
Nützliches sür den Menschheitssorlschritt, nicht ge
schassen durch eiue teuslische Erfindung böswilliger
Menschen, sondern eine Notwendigkeit der ökonomischen
Entwicklung! und erst aus seinen Trümmern können
wir weiterbauen.
Aber durch mancherlei besondere Machtmittel der
Staatsgewalt sichert sich die Minderheit ihre Herr
schast : durch die Gesetzgebung, die Schule, dre Kirche,
die Polizei, die Justiz und den Militarismus.
Wenn wir die letzte Epoche unserer westeuropäischen
Geschichte ins Ange sassen, so sehen wir, daß
bei Auslösung des seudalen und absolutistischen Staats
ein Kamps ausbricht, wie er sich zurzeit noch in Ruß
land abspielt. Der Absolutismus kennt an und
sür sich nur den Willen des Herrschers, der natür
lich tatsächlich bestimmten Eiuslüssen unterliegt.
Das is

t der Polizeistaat im eigentlichsten Sinne,
in dem auch die richterliche Gewalt von demselben
einen Willen ausgeübt wird, der die anderen Macht
mittel, z, B. die Polizeigewnlt, handhabt. Polizei und
Justiz sind eins. Bei den modernen Versassungskcimp»
sen sleht der Kamps um die „Trennung der Gewalten",

d
.

h
. vor allem der gesetzgebenden, der exekutiven und

der richterlichen Gewalt im Vordergrund. Neben dem
Kamps um die gesetzgebende Gewalt, um die Schaffung
eines Parlamentes wird der Kamps gesührt um die
Aenderung des Verhältnisses zwischen Justiz und Ver
waltung (Exekutive), um die Trennung dieser beiden

Funktionen und um die Unabhängigkeit der Justiz von
der Exekutive. Di« Verwaltung, die Polizei, bleibt
der Regierung als ein unmittelbares Machtmittel zu
gestanden, das si

e besähigt, im geeigneten Augenblick aus
wonchen Gebieten zu dekretieren, was si

e sür gut be

findet.
Bei bei unabhängigen richterlichen Gewalt lugt es
ganz anders. In ihr steigert sich der Staat in gewissem



Sinne üb»« sich selbst hinaus. Sie is
t die sublimste

Funktion des Vlaates, weil sich der Staat selbst, und zwar
auch seine gesetzgebende Gewalt, dieser von ihm geschns'
senen Gewalt unterordnet. So soll es wenigstens sein.
In Amerika is

t

ein Gesetz, das der höchste Gerichtshos sür
ungültig erklärt, damit einsach beseitigt. Der Nichter
steht in gewissem Umsange über dem Staate selbst.
Nieser erhabenen Funktion des Richters entsprach es,
daß in srüheren Kulturperioden der Richterstand
geradezu geheiligt, mit einer ganz besonderen Unuer»

letzlichkeit umgeben war. Die alten Römer kannten
neben dem Recht, das durch den Gesetzgeber erzeugt
wurde, ein Recht, das die Richter durch ihre Urteile

schufen. Und tatsächlich bestimmen zu allen Zeiten die
Richter durch ihre Interpretation bei Anwendung der
Gesetz« erst praktisch deren Inhalt, und vermögen da»
her in weitem Umsange die sormalen Bedingungen,
unter denen die Völker leben, sortzubilden «der zurück»
zubüden. In diesem Sinne übt der Richter eine Art
gesetzgebender Funktion, wie nicht minder aus dem
Gebiet ihrer Zuständigkeit die Polizei.
Sie sehen daraus, wie unendlich wichtig der Kamps
um die Unabhängigkeit der Justiz ist. Daneben aber
geht, der Kamps darum, die Polizeiverwaltuun, die
ganz« Exekutive, ja selbst die Regierung, die Minister,
in ihrer Amtssührung einer Kontrolle durch unab»
hängige Nichter, durch eine sogenannte Verwaltungs»
gerichtsbarkeit, durch Staalsgerichtihös« (sür die ver»
antwortlichen Minister usw.), wosür die Parlamente
selbst in Frage kommen, zu unlerwersen. Ein Staat,
in dem all dies erzielt ist, wird als Rechtsstaat
bezeichnet.
Wie steht es nun aber bei uns in Deutschland mit
dem Rechtsstaat? Bei näherem Zusehen finden
wir, daß wir nur zu kratzen brauchen und schon schaut
noch an allen Ecken und Enden der Polizeistaat her»
aus. (Heiterkeit.) Wir haben nur einen schlechten
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Firnis von Rechtsstaat, b«r üb»r den Polizeistaat ge>
strichen wurde, und noch dazu nur über einige Teile
des Polizeistaat«.
Von Ministerverantwortlichkeit, die einem Staat«»
gerichtshose unterworsen wäre, is

t im Deutschen Reiche
kein« Spur; alle unsere Versuche, hier etwas zu schaffen,
sind mißglückt; und auch in den deutschen Einzelstaaten

is
t

sast nicbtl in dieser Hinsicht vorhanden, am wenig»
sten natürlich in Preußen und Sachsen. Ein» Ver»
waltungsgerichtsbarkeit existiert sreilich in den deutschen
Einzelstllllten zumeist, si

e

is
t aber auch danach: das

werde ich an anderer Stelle zeigen.
Und was besonders wichtig ist, in einem Staate wie
Preußen z. B. is

t

selbst die Nachprüsung der Ver»
sassungimäßigkeit de» Gesehe der richterlichen Gewalt
einsach vorenthalten, geradewegs ein« Kastration der
Justiz.
Aber auch hiervon abgesehen, leben wir mindestens
noch zu Drewierteln, wenn nicht zu neun Zehnteln, im
Polizeistaat. Wenn wir das hier und da nicht so

empfinden, so is
t dies aus unser« mangelnde Empfind

lichkeit zurückzusühren. Wir sind eben gar so polizei»
mäßin erzogen. (Heiterkeit.) Wenn wir irgend ein
kleines Zugeständnis erhalten, das wie »ine Freiheit
aussiebt, dann triumphieren wir. Wir sind beglückt
wie über ein Gnadengeschenk, wenn uns erlaubt wird,
worüber man anderwärts gar nicht spricht. Wir sind
dankbar sür das kleinst« bißchen Bewegungssreiheit,
das man uns gewährt. Denn wir empfinden die Un»
sreiheit, die Bevormundung, als den Normalzustand.
Wir konnen nur mit großer Mühe würdigen, wie ost
der Polizeistaat noch in unseren Rechtsstaat hinein»
greist, weil wir durch die Gewöhnung abgestumpst
sind. Das ganze Schulwesen, das Polizeiwesen, das
Wohnungswesen und das — Ausweisungswesen (Große
Heiterkeit) unterliegen neben vielem anderen sast
ausschließlich polizeilicher Disposition. Gegen die



Ausweisung unseres Genossen Quelch gibt es
lein nennenswertes Rechtsmittel. Wir sind ge

zwungen, Ja und Amen zu sagen. Wir
sind sreilich noch gar so geduldig in Deutschland
und sogar auch noch in Württemberg. Ich hatte gedacht,
die Bevölkerung Stuttgarts wenigstens würde lebendig
werden ob der Behandlung, die unserem Freund
Quelch, diesem „Schnorrer und Verschwörer" englischer
Nation, zuteil geworden ist. Ich mache Ihnen keinen
Vorwurs daraus, dah es nicht geschehen ist. Vielleicht
war ei ganz klug und verständig. Aber es zeigt doch,
welche Nhinozeroshaut wir alle in dieser Beziehung
noch haben. (Große Heiterkeit.) In England oder
Frankreich märe diese stumme Resignation unmöglich
gewesen. Es is

t ganz gut, daß wir aus diesem Kon»
gieß einmal das Temperament unserer sranzösischen
Genossen studieren können.

Im preußischen Landrecht sind die Funktionen der
Polizei etwa solgendermaßen umschrieben: „Nie Aus»
rechterhallung der össentlichen Ruhe, Sicherheit und
Ordnung und die Abwendung aller dem Publica oder
einem seiner Mitglieder drohenden Gesahren, das is

t das
Amt der Polizei." Dazu gehört alles, was vorkommen
lann. (Heiterkeit.) Die Polizei is

t die alles umfassend»,
die alles umspannend« Behörde. Soweit nicht im Ge»
setz ausdrücklich vorgeschrieben ist, daß die richterliche
Gewalt zuständig ist, herrscht die Polizei; nur
der ziemlich spärliche Rest bleibt der Justiz. So»
weit sind mir aus dem Boden des seudal»
absolutistischen Polizeistaates stehen geblieben. Das
sührt selbstverständlich dazu, daß, wie besonders
bei uns in Preußen, die Polizei allwissend ist. (Große
Heiterkeit.) Das Ideal der Allwissenheit hat sich in
der preußischen Polizei aus Erden verwirklicht. Handle
es sich nun um Zeugenaussagen von Polizeibeamten
oder um Abgabe von Gutachten, über die sich selbst
Gelehrte und Prosessoren den Kops zerbrechen, auch
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die Richter beugen sich gar häufig vor der höheren
Weisheit polizeilicher Aussagen. (Heiterkeit,) Diese
Allwissenheit der Polizei, die unsere ganze Rechts
pslege charakterisiert, muß von uns uoleug volen« ehr
surchtsvoll anerkannt werden. Cs is

t bei uns nur
allzu berechtigt, von „Seiner Majestät dem Schutz
mann" zu sprechen. (Große Heiterkeit.) In Kottbus
hat man vor einiger Zeit eine Polizeischule errichtet,
weil anscheinend doch einige Zweisel an jener All
wissenheit laut geworden waren. (Heiterkeit.) In
ein paar Monaten, glaube ich, soll der Schutz
mann dort alles lernen, was er braucht. Ich sage
Ihnen, keine Universität der Welt bietet ein reich
haltigeres Pensum als diese Polizeischule. Alle Pro
sessoren Deutschlands zusammengenommen, können

nicht mehr wissen wie ein preußischer Polizeibeamter
dort „lernt".
Die Polizei hat in Preußen einen ganz außerordent
lichen Einfluß aus die saktische Gestallung des Vereins»
rechts geübt. Frauen, jugendliche Arbeiter, Lehrlinge
usw. dürsen bei uns bekanntlich an den Versammlungen
und Sitzungen politischer Vereine nicht teilnehmen.
Nun gewannen aber mit der Zeit auch die bürger
lichen Parteien ein größeres Interesse an der Teilnahme
der Frauen am politischen Leben. So wohnte den bekann
ten Zirkusversamlungen des hochpolitischen Bundes der
Landwirte ein bunter Flor zahlreicher Damen un
gestört bei. Das machte etwas Skandal. Nun ver
anstaltet« ein sozialdemokratischer Verein eine Tanz»
lustbarkeit und da das Tanzen, sast solange die Welt
steht, die Mitwirkung von Frauen voraussetzt (Stür
mische Heiterkeit), so sollten selbstverständlich auch an
dieser Veranstaltung Frauen teilnehmen. Aber auch
dieses Naturrecht wurde den Sozialdemokraten ent
zogen, da das Tanzvergnügen — die „Sitzung" eines
politischen Vereins sei! (Heiterkeit.) Die Teilnahme
von Frauen wurde einfach ueibutkn. Wah> scheinlich



glaubte die hohe Polizei, die Frauen würden sozial»
demokralilche Kriegstänze tanzen. (Große Heiterkeit.)
Es gelang zwar, das Kammergericht zu einer ver
nünstigeren Ansicht zu bringen, aber die Polizei und
das Oberverwaltungsgericht verharrten aus ihrer An
sicht, daß Tanzen eine Sitzung sei, Nie ganze Sache
siel todlicher Lächerlichkeit anheim. Da „rettele" das
Ministerium des Innern die Situation. Aus einen
von mir gestellten Antrag suchte es einen Ausgleich:
es wies die Polizeiorgane an, die Teilnahme von

Frauen an den Versammlungen und Sitzungen poli
tischer Vereine zu gestatten, sosern die Frauen in ge
trennten Abteilungen des Raumes untergebracht würden.
(Große Heiterkeit.) Gerade wie in der Synagoge.
(Stürmische Heiterkeit.) Das is

t

der berühmte „Sea»
menterlaß". So war praktisch eine beträchtliche
Ausweitung des Vereinsrechls erreicht. Dazu Hatte
das Ministerium aber gar kein Recht. Nur die Ge
setzgebung wäre zuständig gewesen. Man will aber
die Waffe des reaktionären Gesetzes nicht ganz aus
der Hand geben, um im Notsall daraus zurückgreisen
zu können. Und jenes bißchen Mehr an Freiheit
haben wir nur errungen, weil die bürgerlichen Parteien
diese Freiheit selbst nicht mehr entbehren können. Nicht
mit Rücksicht aus die Bedürsnisse des Proletariats,
sondern mit Rücksicht aus die Bedürsniss« der

herrschenden Klassen. Das is
t der kapitalistische Polizei»

staat!
Nun weiter: Die Polizei greist auch an allen Ecken
und Enden in die Rechtspslege entscheidend ein. Ich
erinnere Sie an das Delikt des Widerstands gegen die
Staatsgewalt. Die Rechtsprechung hierüber liegt zum
überwiegenden Teil in den Händen der Polizei. Die
Gerichte weisen es ab, in die allmächtige Polizeigewalt
einzugreisen, und wagen es nur in ganz beschränktem
Umsang, die Rechtmäßigkeit der Amtsausübung nachzu
prüsen, mag diese Ausübung noch so brutal und un»
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gerecht sein. Es genügt allenthalben, wenn nur rein
äußerlich und sormell die Polizei innerhalb ihrer Zu»
ständigkeit gehandelt hat. Die Polizei is

t in den Augen
unserer Gericht« meist unantastbar und heilig. Redner
sührt unter lebhasten Psuirusen einen Fall ans seiner
Praxis an, der dies drastisch illustriert und zeigt, wie
lächerlich gering die Polizei unter der Billigung der
Gerichte die persönliche Freiheit der StaalZbürger ein
schätzt.
Nie össentlichen Versammlungen unterstchen in
Preußen und sast überall in Deutschland der
polizeilichen Kontrolle und Überwachung. In Sach
seu is

t

es noch schlimmer. Wenn ich hier in
Sachsen spräche, würde mir jetzt gewiß ein Polizei
beamter zugerusen haben: Mäßigen Sie sich!
(Stürmische Heiterkeit.) In Sachsen dars der Polizei»
beamte dem Redner auch das Wort entziehen, in
Sachsen, Preußen und anderorts auch die Versammlung
auslösen. Was is

t die Folge, wenn letzteres eintritt?
Wenn die Auslösung noch so ungerechtsertigt war,
wenn si

e eine noch so deutliche Verletzung des Ver»
sammlungsrechtes darstellt, jeder Anwesende hat sosort
den Saal zu verlassen. Wenn er zögert, versällt «r
einer empfindlichen Strase. Und wenn der Richter
darüber zu befinden hat, so hat er nicht das
Recht, die Berechtigung der Auslösung nachzu
prüsen. Die Auslösungsbesugnis gehört zur Zu
ständigkeit der Polizei und damit basta.
Die Order des Schutzmanns is

t

sür unsere
Gericht wie das Amen in der Kirche. Und das von
Rechtswegen.
Eine ungeheure Gesahr droht dem Gewerk»
schastskamps durch die Allmacht der Polizei. Das
Streikpostenstehen is

t der Kern, das Rückgrat des
Koalitionsrechts ; »5 is

t

erst das Mittel, da« Koalilion3»
recht in die Wirklichkeit umzusetzen. Gerade

deshalb is
t

es sreilich den Unternehmern be»
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sonders unangenehm und verhaßt. Da man es
an und für sich aber nicht einsach polizeilich verbieten
kann, so greist die Polizei, die den Unternehmern
natürlich mit Begeisterung zur Seite steht, zu anderen
Mitteln. Allenthalben, wohl auch in Württemberg,
bestehen Polizeinorschristen, nach denen die Polizei»
beamten Leute, die sich aus der Straße aushalten, „im
Interesse der Sicherheit oder Bequemlichkeit des Ver
kehrs und der Ausrechterhaltung der Ordnung" sort»
weisen dürfen. Ter Beamte sagt nun einfach z» dem
Streikposten : Verlasseu Sie diese Straße ! Geht der Be
treffende nicht weg, heißl'Z: Knsch! in Nummer Sicher!
In der Frage, inwieweit ei der richlerlichen Nachprüsung
unterliegt, ob die Anordnung wirklich im Interesse der
Ordnung und Sicherheit getroffen wurde, haben wir
in Preußen ein wahres Martyrium durchgemacht.
Alle von der Polizei ausgebrannten Strasen wurden
ursprünglich, und zwar jahrelang von den Gerichten
ausgehoben, weil es ganz offenbar war, daß das Streik»
pustenstehen weder die Ordnung noch den Verkehr ge
stört oder bedroht hatte. Selbst die Kosten der Ver
teidigung wurden nicht selten der Staatskasse aus
erlegt. Damit war aber die Staatsauwallschast, hinter
der die Polizei stand, nicht zusrieden. Sie begann
Sturm zu lausen gegen das Kammergericht, und zwar
mit einer Beharrlichkeit, die einer besseren Sache würdig
gewesen wäre.
Und mit Ersolg. Das Kammergericht wich nach und
nach Schritt sür Schritt zurück und gelangte schließ»
lich zu dem Satze: der Schutzmann sei zu seiner An
ordnung berechtigt, wenn er nur glaube, daß si

e im
Interesse der Ordnung oder des Verkehrs zweckmäßig
sei. (Heiterkeit.) Nun weiß doch aber keiner, was so

ein Mann glaubt. (Erneute Heiterkeit.) Ich kann
doch nicht in sein Herz hineinschauen. Wenn der
Schutzmann zu mir sagt: Machen Sie, daß Sie weg
kommen, und wenn ich ihn dann frage, was er denn
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eigentlich „glaubt", dann wird das gar leicht als Be
leidigung aufgesaßt werden. Bestensalls erhalte ich die
Antwort: „Was geht Sie an, was ich glaube!" (Große
Heiterkeit.) Also entweder glaube ich, daß der Schutz»
mann den richtigen „Glauben" hat und leiste
ihm Folge, das heißt, ich gebe das Posten
stehen einsach aus, oder ich leiste ihm keine

Folge, weil ich an seinen Glauben nicht glaube, dann
riskiere ich Verhastung und Bestrasung. Jedensalls
tappe ich im Dunkeln; das Streikpostenstehen hat
sein Ende erreicht und die Polizei ihr Ziel. Ist das
nicht geradezu eine Beleidigung sür ein „sreies Volk"?
Niese Praxis hat in Preußen jahrelang bestanden. Erst
neuerdings hat das Kaminergericht sich eine klein« Kon»
zession znrllckhandeln lassen. Man sagt jetzt, der Beamte
muß eine gewisse Unterlage sür sein« Furcht, seinen
„Glauben", gehabt haben. Der im Dienste des Unter
nehmers eisrig täligen Polizei sehlt es an solchen
Unterlagen selbstverständlich nie. Das bloße Ansprechen
von Arbeitswilligen, also das Minimum der Streik»
postentätigkeit, wird als „Belästigung" bezeichnet uud
zum Anlaß des Einschreitens genommen. Der Verkehr
mit den Arbeitswilligen wird gänzlich verhindert und
damit das Streikposteustehen illusorisch gemacht.
Redner sührt unter Beisall und Heiterkeit Fälle aus
seiner Praxis an, die dieses Vorgehen illustrieren.
Das sind keine Märchen und lustigen Geschichten, was
ich Ihnen da erzähle. Das is

t die Wahrheit und
Wirklichkeit der preußischen Kultur des zwanzigsten
Jahrhunderts.
Der bürgerliche Rechtsstaat sorgt auch sür einen
gewissen Schutz gegenüber der Polizeiwillkür durch
die Einrichtung einer Verwaltungsgelichtsbarkeit,
di« Sie ja auch in Württemberg haben. Die Ver>
waltungsgerichtsbarkeit is

t aber eine sehr sonderbare
Gerichtsbarkeit. Di« Richter sind sozusagen unat»
hängig. Sie sühlen sich aber gar ost allzusehr als
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Vollstrecker der Staatsgewalt. Wi« wird Beweis er
hoben? In unseren Zivil» und Strasprozessen müssen
alle Zeugen eidlich vernommen werden. Was in
irgendwelchen Akten steht, dars der Nicht« nach dem
Gesetz nicht berücksichtigen. Im Verwattungsprozeß
aber taucht in der Hand des Reserenten regelmäßig
ein Aktenstück aus, in dem sich Berichte der
Polizeibeamleu usw. befinden. Das wird vor
gelesen und alles gilt als vollgültige Wahrheit!
Obwohl die Polizei auch noch Prozeßgegnerin ist!
Damit is

t der Willkür Tür und Tor geössnet und jede
Garantie beseitigt. Jedes Gesühl der Sicherheit als
Staatsbürger muß schwinden. Redner verweist aus
die Prozesse, di« in der Angelegenheit der Königs»
berger Jugendorganisation gesührt wurden. Damals
verlangte das Gericht von mir zuerst, ich solle be
weisen, daß der Verein sich nicht mit politischen
Sachen beschästige, während es doch sonst Rechts»
grundsatz ist, daß der Kläger den Nachweis
sür die Tat zu liesern hat. Als ich dann
aber diesen Beweis antrat, erklärte der Gerichts
hos einsach: „Zu einer weiteren Beweiserhebung
lag kein Anlaß vor." Damit war eines der grund
legendsten versassungsmäßigen Rechte zahlreicher
preußischer Staatsbürger in Grund und Boden hinein
geritten. Man is

t

wehrlos in solchen Fällen, denn es
gibt keine Instanz, die über einem solchen Gerichtshos
stünde. Die Garantien, die diese Verwaltungsgerichts»
barkeit bieten soll, stehen aus so schwachen Füßen,
daß man sie sast entbehren kann. Wir können
sie höchstens begrüßen, insosern si

e uns wertvolles
Agitationsmaterial liesert. (Sehr richtig!) In
Württemberg mag es in dieser Beziehung etwas
besser sein.
Wie steht es aber mit dem Viertel «der Zehntel
unserer Zustände, die wir als rechtsstaallich bezeichnen
könnten? Wobei von dem besondereu Kapitel der
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Mililärjustiz hier natürlich abzusehen ist! Sind da
gehörig« Garantien geschaffen? Zunächst die „Un
abhängigkeit bei Richlerstandes" ! Wenn der Richter
über dem Staate stehen soll, dann muß er natür
lich „unabhängig" sein. Haben wir aber diese Un
abhängigkeit? Prüsen wir zunächst die äußere
Unabhängigkeit. Der Richter ist, heißt es, „unabseh
bar". Durch Gesetz is

t aber geregelt, wie und unter
welchen Umständeu er abgesetzt werden kann. Das
genügt gerade ! N3 is

t
durch Gesetz ja auch eben nur

geregelt, wie man wegen Hochverrat! verurteilt werden
kann. (Heiterkeit.) Dann kann man eben auch verur
teilt werden. Wenn im Gesetz geregelt ist, wie der
Richter abgesetzt werden kann, dann is

t

eben der
Weg zur Absetzung gewiesen. Auch hat niemand bei
uns ein Recht daraus, angestellt zu werden. Ich hab's ja

erlebt! Der Rechtsanwalt muß bekanntlich ebenso wie
der Richter zuvor Reserendar sein. Ich halte mich nach
Erledigung meiner Staatsprüsung bei zwei Oberlandes-
gerichtet! gemeldet. Sie haben mich unter allerhand Vor»
wänden einsach abgelehnt. Schon hatte ich nur vorge
nommen, meiner juristischen Lausbahn Valet zu sagen,
als mich schließlich der srühere Kultminister v. Falk,
Oberlandesgerichtspräsident in Hamm, in einem kleinen
Winkel Westsalens als Reserendar annahm. Sie kennen
auch die Geschichte des Assessorenparagraphen. Der
Assessor hat das Recht, Assessor zu sein, aber durch
aus kein Recht, etwa Richter zu werden. Wenn ein
Assessor politisch verdächtig ist, kann er so alt werden
wie Methusalem, er bleibt immer Assessor. (Heiter
keit.) Und was hat's mit der Unabhängigkeit aus sich,
wenn man Richter geworden ist? Der Richter will doch
nicht immer aus der untersten Stuse bleiben. Gr
will doch auch ein bißchen besördert werden, womit
nebenher ein Zuwachs an Gehalt verbunden ist. Das

is
t

nicht ohne weiteres erreichbar. Der zn besördernde
Richter muß von seinem Vorgesetzten empsohlen werden.
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Welcher Vorgesetzte aber wird semer vorgesetzten Behörde
z. N. einen Sozialdemokraten vorschlagen, dnniit er
Landgerichtsdirektor wird ? (Große Heiterkeit.) Wer
besördert werden will — und das möchten doch alle—,
sür den isl's gut, sein stille zu sein, nicht unabhängig,

sondern recht abhängig zu sein. (Heiterkeit.) — Man kann
auch versetzt, man kann kaltgestellt werden. (Heiterkeit.)
Dies« Fälle gibt's bekanntlich in Hülle und Fülle
Bei Richtern, die die Ungeheuerlichkeit begangen
haben , sreiheitliche Urteile zu sällen , und dasür viel
leicht von der Sozialdemokrat!« gelobt wurden, haben
mir sast regelmäßig sehen können, wie si

e

nach einiger

Zeit irgendwo in einer dunklen Verjenkung ver
schwunden waren. (Lebhaste Psuiruse.) Man denke
nur an die Landgerichtsdirektoreu Schmidt und Denso
und denKammergerichtlratßauenstein. Der letztere hatte
dazu mitgewirkt, daß von» Kammergericht einige er»
rrägliche Urteil« gesällt wurden; er hatte sich in
gewissem Umsang auch das Vertrauen der Arbeiter
«rworben. Noch es dauerte nicht lange, und sort
war er. (Stürmische Psuiruse.) Wir haben sreilich
auch andere Fälle von Versetzung. Vielleicht entsinnen
Sie sich noch des schönen Plötzenseeprozesses, in dem
ich 4U0 Mk. Ordnungsstrase erhielt. (Heiterkeit.) Da
mals spielte der Landgerichtsdirektor Ovuermann
eine besondere Rolle. Sie kennen ja den Namen
Oppermann. (Große Heilerkeit.) Wo immer man den
Namen Vrausewetter nennt, da muß auch der Name
Opvermann genannt werden. Opvermann hatte nicht
nur mit mir Koufiikte. Dieser Mann is

t

auch gemäß»
regelt worden, aber er is

t hinaus gemaßregelt worden.
Reichgerichtsrat is

t er geworden, und beinahe
hätte er in meinem Hochoerratsvrozeß mit zu
judizieren gehabt. (Lebhaste Zuruse.) So geht es,
Parteigenossen.
Schließlich haben wir noch die Disziplinierung, deren
stärkstes Mittel die Amtsentsetzung bildet. Voraus»
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setzung der Disziplinierung ist, daß sich der Beamte der
Achtung und des Ansehens, die sein Amt erfordert,
unwürdig gezeigt hat. Was das heißt, zeigt die Lex
Arons. In Preußen kann nicht einmal ein Schul»
kommissionsmitnlied Sozialdemokrat sein, ja, wie jüngst
leibst unser Kultusministerium entschieden hat: ein
Sozialdemokrat dars nicht einmal Turnunterricht er»
teilen! Und denken Sie schließlich an das Schicksal
jenes Wiesbadener Eisenbahnkassenarztes, der in der
Stichwahl sozialdemokratisch gestimmt halte, und an
den Fall Schausele aus dem nachbarlichen Muster»
lcindle! Selbst den Anwälten, welche nicht einmal
Beamte sind, geht mau ja aus politischen Gründen
an den Kragen; Beweis: der Fall Sladthagen.
Nach wohlbegründeter und verbreiteter Meinung
zielt ja auch die ganze Hochuerratikampagne gegen
mich in letzter Linie daraus ab, mir die Anwaltschast
zu nehmen. (Hört, hört! Psui!) Für mich liegt es
außer Zweisel, daß dieser Hintergedanke besteht. Wenn
man schon gegen Anwälte so vorgeht, wer wäre so
naiv, zu glauben, man würde einen Sozialdemokraten
oder etwas ähnliches als Richter dulden? Ein Sozial
demokrat hat sich in den Augen der Regierung schon
von vornherein der Achtung unwürdig gemacht, die
das Richteramt ersordert. Sollte je ein Richter So
zialdemokrat werden, Sie können versichert sein, es
dauert kein« 48 Stunden und er is

t

„unschädlich". Ein
Sozialdemokrat sollte Richter, königlicher Beamter sein
können? Das sei serne von uus. Jedem deutschen
Minister stehen die Haare zu Berge, wenn er nur aus
Meilenweite an etwas derartiges denkt. Was aber die
Amtsenlsctzung sür einen Richter bedeutet, daß si

e

eine gänzliche Vernichtung seiner Existenz, daß si
e ein

böses Schreckgespenst darstellt, liegt aus der Hand.
Und schließlich die Krönung des Gebäudes der Un
abhängigkeit: Fast alle unsere Richter sind mehr oder
weniger Reserveosfiziere und damit der militärischen
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Disziplin, Kontrolle und Reglementierung in weitem
Umsange unterworsen! Der volkiseiudlichste Despot
Militarismus schwingt sein Szepter auch über die „un»
abhängige" bürgerliche Justiz.
So dars ich mich dahin zusammensassen: Bei dem
gelehrten Richter is

t

auch die äußer«, sormale Unab
hängigkeit nur so lange garantiert, so lange er einen
„vernünstigen Gebrauch" davon macht. Es liegt ganz
ähnlich wie mit dem deutschen Reichsbürger und dem
Rsichstagswahlrecht. (Heiterleit.)
Von der äußeren Unabhängigkeit bleibt also bei
näherem Zusehen sast nichts übrig. Noch schlimmer
liegt's aber mit der inneren Unabhängigkeit der
Nichter. Man hat einen wahren Stncheldraht um das
Richteramt gezogen. Zunächst durch die lange Aus
bildungszeit, die zumeist erst mit dem 27. Lebensjahr
abgeschlossen ist; dann die lange unbesoldete Wartezeit
der Assessoren. Wir verkennen auch nicht, daß die
Gehalter unserer Richter durchaus nicht hoch sind.
Viele Angehörige selbst der minderbemittelten bürger
lichen Kreise, die eher im Stande wären, unabhängig

zu urteilen, werden damit vom Richteramt abgewehrt.
So is

t es Tatsache, daß zum Richteramt kaum andere
Elemente gelangen als Angehörige der wohlhabenden
Schichten, und was das bedeutet, brauche ich nicht
näher auseinanderzusetzen. Wir keimen den Charakter
unserer Geselljchast als einer Klassengesellschast. Wir
wissen, daß die Besitzenden die Herrschast ausüben,

daß si
e die Oligarchie bilden, die die Staatsgewalt

in ihren Händen hält, und wir wissen, daß die herr
schenden Klassen diejenigen sind , deren Rechte
durch die proletarische Klasse bedroht sind. Daunt
kommen wir zu einem besonders abgegrenzten Gebiet
unserer Justiz. Allerdings finden wir zahlreiche Miß
stände auch bei Aburteilung bürgerlicher Personen.
Unsere Strafprozeßordnung taugt eben nichts. Man
braucht nur an die Superiorilät der Staatsanwalt»
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schast gegenüber dem Angeklagten und der Verteidigung

zu erinnern, die unserer Justiz einen besonderen Stempel

ausdrückt. Die inquisitorische Stellung des Vorsitzen»
den, das geheime Vorverfahren, das Institut des
UnlersuchungBrichters, die Regelung der Untersuchungs

hast — all das sind schwerwiegende Mängel des
reichsdlutschen Prozesses, die an und sür sich
geeignet sind, den Angeklagten rein als Angeklagten
zu brutalisieren. (Sehr richtig!) Auch das is

t ein
Stück Staatsräson!
Wenn es sich nun aber um Personen und Dinge
aus einer anderen, dem Nichter sremden Lebens» und
Interessensphäre handelt, liegt die Sache natürlich
ganz besonders und viel ernster. Die Richter sind
dann einsach in der Regel nicht imstande, ordnungs
gemäß zu urteilen. Und wenn es sich gar um politisch
und gewerkschastlich organisierte Arbeiter und ihre
Interessen handelt, so stehen einer ruhigen und objek»
tiven Betrachtung die schwersten Hindernisse im Wege.
Der Richter versteht alles natürlich vom Standpunkt
seiner besonderen Klasse. Nicht einmal von den
äußeren Lebensgewohnheiten der anderen Klasse hat
er ja in 99 Prozent der Fälle eine klare Vorstellung.
Selbst ihre Redeweise is

t

ihm sremd. Wir erleben es
ost genug, daß, wenn jemand aus dem Volke vor Ge

richt redet wie ihm der Schnabel gewachsen ist, der
Richter das als Unverschämtheit betrachtet, Ordnungs
strafen androht und schließlich verhängt. Der Richter
weiß es nicht besser, weil er der Eigenart solcher Leute
verständnislos gegenübersteht.
Nun haben wir aber auch Laienrichter. Auch das

is
t ein besonderes Kapitel. Bis vor kurzem wurden

in Deutschland die Proletarier sast grundsätzlich vom
Amte der Schöffen oder Geschworenen ausgeschlossen.
Unser« Gerichtsversassung gibt hier nicht umsonst die
Möglichkeit, siebenmal zu sieben. Und das geschieht
bei den Geschworenen noch viel mehr als bei den
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Schlifsen. Arbeiter nimmt man nicht. Bei den
Geschworenen besonders is

t das ganz und gar aus
geschlossen. Dazu wählt man nur die „Elite". So
kommt es, daß es um die Schwur» und Schöffen»
gerichle kein Titelchen besser steht als um die Ge»
lehrteugerichte. Die Schöffen und Geschworenen sind
eben auch Angehörige der besitzenden Klassen. Der
Laienrichter, der die Gesetzesbestimmungen meist nicht
hinreichend kennt, um sich durch si

e gebunden zu sühlen,

steht dem Angeklagten ost noch in brutalerem, ur
wüchsigerem Klassenegoismus gegenüber als der ge
lehrte Richter. Daß die Laiennerichte um keinen Deut
besser sind als die gelehrten Gerichte, zeigt sich darin,
daß die grausamsten Urteile, die bisher gegen
Arbeiter gesällt worden sind, das Löbtauer und das
Kösliner Urteil, wenigstens zu drei Vierteln Produkte
der Geschworenengerichte sind. In neuer er Zeit macht
sich eine Bewegung dasür geltend, auch Angehörige
der Arbeiterklasse zu den Laiengerichten hinzuziehen.
Mancher mag sagen: Seht ihr, das is

t der „demo
kratische Geist" unserer Zeit. O nein, so verhält sich
die Sache gar nicht. Keine Spur von demokratischem
Geist! Die Geldsrage is

t

es allein, die unsere
herrschenden Klassen zum Nachgeben veranlaßt. Die
nüchterne Wahrheit ist, daß man die Laienjustiz
verbilligen will und daß es an den genügenden Krästen
sehlt. Die Besitzenden murren dagegen, diesen Dienst
allein zu leisten. Man will auch diese staatsbürgerliche
Last mehr aus die Schultern der breiten Massen legen.
Das is

t des Pudels Kern. Des Pudels Kern is
t in der

Regel ein Mephisto mit dem Pserdesuß. Aber keine Rede
davon, daß etwa Angehörige der proletarischen Klasse in
den Laiengerichten das Uedergewicht bekommen könnten.
Es wird auch sernerhin gesiebt werden; nur als
Lückenbüßer sind die Proletarier gerade noch gut ge
nug. — So sehr wir grundsätzlich Anhänger der Ge
schworenengerichte und überhaupt der Mitwirkung von
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Laien bei der Rechtsprechung sind, s« müssen wir doch
konstatieren, daß die Laiengerichte in ihrer heuligen
Zusammensetzung nicht minder Klassengerichte sind als
die Gelehrtengerichte.

Aus dem Fundament der Klassengerichte aber
baut sich die Klassenjustiz aus. Wie offenbart sich die
Klassenjustiz?
Wir haben einen Staat, dessen Regierungsgewalt
sich in den Händen der besitzenden Klassen besindet.
Der Gerichtshos is

t von diesem Staat in höchstem
Maße abhängig und setzt sich aus Gelehrten» und
Laienrichtern zusammen, die den besitzenden Klassen
angehören. Nehmen wir an, es handelt sich bei der
Verhandlung um einen Landfriedensbruch, um Ausruhr,
Auslaus, Hochverrat. (Heiterkeit.) Natürlich haben
die Richter das persönliche Gesühl, der Staat sei in
Gesahr; und das instinktive Stieben, der Staat müsse
gerettet werden. Dieser Seelenzustand macht si

e be

sangen und unsähig, die Sache mit voller Ruhe, Klar
heit und Objektivität zu betrachlen. Redner erinnert
an die Landfriedensbruchprozesse der letzten Jahre und
insbesondere Löbtau und Köslin. Diese und die Essener
und Güstrow«! Meineidsprozesse sind bislang im neuen
Deutschland die grausamsten Fälle. Hier summieren
sich im Richter Gründe der politischen Staatsraison und
die Klassensolidarität mildem Unternehmertum. Wichtig
und interessant is

t der Z 153 der Gewerbeordnung. Er ist

an sich sehr hart, denn er kennt überhaupt nur Ge
fängnisstrase. Wegen des kleinsten und harmlosesten
Wortes kann nicht ans Geldstrase erkannt werden!
Diese Härte hat natürlich ihren zureichenden Grund
darin, daß sich der ß 153 der Gewerbeordnung rein
aus den Schntz des Unternehmertums und der Arbeüs»
willigen dezieht, also sozusagen eiu destilliertes Klassen»
gesetz ist. Bei den grüßten Rausereien und Roheiten,
sogar bei sittlichen Exzessen is
t es möglich und häufig
genug, daß aus Geldstrase erkannt wird. Aber
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nach tz 153 muh der Uebeltäter in« Loch wandern.
Sagt ein Streilposten zu einem Arbeitswilligen : „Nester
Freund, du gehörst unserem Verbände an, wie kannst
du hier arbeiten?" und der Arbeitswillige
erwidert grob: „Was geht es dich an?"
und der Streikposten bemerkt nun in einer Auswallung
de« Aergers: „Schämst du dich denn nicht?" Wissen
Sie, was dann dem Streikposten blüht? Vierzehn
Tage Gefängnis. Parteigenossen! (Stürmische Psui
ruse.) Das is

t

buchstäblich ein Fall aus meiner Praxis.
Im Zeichen der Heiligsprechung,«n» Anbetung desSlreil»
brechers steht unsere kapitalistische Justiz. Gin Ekel
will einen angesichts dieses Streikbrecherkultes ostmals
überkommen. Das Wort Terrorismus muß in alle
Urteile hinein, in denen es sich um Streikoergehen
irgendwelcher Art handelt. Das Wort gehört zum
eiserenen Bestand unserer Justiz. Wie ost prokla
mieren die Gerichte: dem Terrorismus der organi
sierten Arbeiter muß ein Ende gemacht werden; es

is
t

„Pflicht des Staates", die Arbeitswilligen zu
schützen. Ich sührte beim Kammergericht aus, wenn
es Pflicht des Staates sei, den Arbeitswilligen zu
schützen, dann müsse das doch irgendwo in den Gesetzen
niedergelegt sein. Das sei aber nicht der Fall; die
Gesetze, insbesondere die Versassung zeige vielmehr die
Rechtswidrigkeit eines solchen besonderen Schuhes.
Das Kammergericht erklärte aber einsach: es sei eben
doch wenigstens eine moralische Pflicht des Staates,
den Streikbrecher besonders zu schützen, und damit
sertig. Zu den Vergehen wegen angeblicher Nötigung
und Beleidigung von Arbeitswilligen kommt noch der
berühmte Erpressungsparagraph und seine noch be

rühmtere Nnwendung, in der die ausgeklügeltste Zuspitz
ung unserer Klassenjustiz, insoweit sie Staatsräson im
Interesse der wirtschastlich herrschenden Klassen übt,

gezeitigt ist. Die Erpressung is
t eines der schmutzigsten

Vergehen, die man sich vorstellen kann. Gin Erpresser
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is
t in der Tat ein gemeiner Mensch! Aus ihm lastet

der schwere Vorwurs, er habe die Notlage und die
Zwangslage eines anderen ausgenützt, um sich mate»
rielle Vorteile zu verschaffen. Nehmen Sie nun den
Fall an, die Arbeiter eines Unternehmers sind mit
dem Lohn nicht zusrieden oder der Unternehmer will
ihnen weniger Lohn geben als seither. Die Arbeiter
aber stellen ihre Lohnsorderung und sagen: wenn
du uns den Lohn nicht gibst, dann können wir
nicht weiterarbeiten, dann legen wir die Ar
beit nieder. Parteigenossen, das is

t Erpressung
nach der ständigen Rechtsprechung der letzten Jahre.
(Stürmische Psuiruse,) Das Reichsgericht sagt: wenn
die Arbeiter nicht weiter arbeiten, dann kann auch der
Unternehmernichtweiter „arbeiten", er muß den ganzen
Betrieb ruhen lassen. Die Arbeiter nützen also die
Notlage des Unternehmers aus, um sich höheren Lohn,
also einen rechtswidrigen Vermogensvorteil zu «er

schaffen. (Lebhastes Hort, hört!) Das, was ich da
sage, stimmt Punkt für Punkt überein mit dem, was
durch die Rechtsprechung des Reichsgerichts nieder
gelegt ist. Wie laust nun aber die Sache im umge
kehrten Falle? Wie steht es, wenn der Arbeitgeber
sagt : von jetzt ab erhaltet ihr 5 Pfennig Lohn weniger
pro Stunde nnd wenn ihr damit nicht zusriedeu seid,
dann muß ich euch entlassen! Geschieht das, werden
die Arbeiter auss Pflaster geworsen, so stehen si

e uactt
und bloß da und sind damit unendlich ernster geschä
digt, als wenn dem Unternehmer ein paar Wochen
die Maschinen stille stehen. Aber Parteigenossen, das

is
t

keine Erpressung! Der Unternehmer handelt nach
Ansicht der Gerichte immer im guten Glauben! Wir haben
Versuche gemacht, gegen die Unternehmer einzuschreiten,
aber diese Versuche sind mißglückt. (Stürmische Psui
ruse.) Ja, Parteigenossen, das is

t Klassenjustiz!
Ich kann in diesem Zusammenhang auch einige
Mitteilungen von meinem Hochverratsprozeß machen^
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Sie wissen ja, daß ich ein Buch geschrieben habe über
Militarismus und Antimilitarismus, »in sehr vorsichtig
abgesaßtes Buch. Gin Buch, von dem ich, wie ich
schon jetzt versichern kann, nicht ein Wort zurücknehmen
werde (Lebhaster Beisall, Händeklatschen) und von dem
ich schon heute den künstigen Nichtern des Reichs
gerichts versichern dars, baß ihr Urteil denjenigen Gr»
solg in bezug aus meine antimilitaristische Tätigkeit
nicht haben wird, welcher doch wohl der Hauptzweck
der Kampagne ist. Dieses Buch is

t mit Beschlag belegt
worden. Das is

t

nicht schlimm. Das kommt ja öster
vor, besonders bei uns. Ich war darüber nicht sehr er
staunt. Gleich daraus bekomme ich auch den Besuch
eines Beamten. Ich sagte dem Manne: „Guten Tag,
nc>, Sie wollen mich doch wohl mitnehmen." (Heiterkeit.)
Ich war ganz erstaunt, daß er mich nicht mitnehmen
wollte. (Heiterkeit.) Ja, Parteigenossen, ich bin auf
alles gesaßt. Ich kenne unsere Justiz viel zu gut, als
daß ich nicht aus alles gesaßt sein müßte. — Ich soll
Hochverrat begangen haben. Dazu gehört, daß man
in einem nicht allzusernen Zeitpunkt eine bestimmte
Handlung vlant und vorbereitet, welche den gewaltsamen
Umsturz mnserer Versassung oder eines Bestandteiles
derselben zum Ziel hat. Mein Hochverrat soll be
zwecken, das stehende Heer zu beseitigen, das eine
Grundlage unserer Verfassung sein soll. Man will
also unser stehendes Heer unantastbar, sakrosankt machen,
obwohl es nicht nur von Sozialdemokraten als eine
Kulturschmach angegriffen wiro. Und weiter: man
glaube nicht, daß ich die Beseitigung unserer militärischen
Organisalionisorm übermorgen erwarte. Dazu bin ich
doch viel zu vorsichtig und vernünstig. Ich bekenne
ganz offen, daß ich es sehr bedauere, daß es nicht
rascher geht. (Heiterkeit.) Die Herrschasten haben
aber viel mehr Angst, als si

e vorläufig nötig haben.
Sie denken, es könne über Nacht ein Krach kommen^
Das is
t das bös« Gewissen ! — Und wie steht's mit der
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Gewaltsamkeit der Beseitigung des Heers? Da»
von habe ich in meinem Buche nicht ein Wort gesagt.
Was ich gelallt habe, ist, daß in der Bevölkerung
verschiedene Klassen existieren, deren Interessen sich
gegenüberstehen , daß die Arbeiterklasse sowohl
in der Bevölkerung wie im Heere die grüßte

Klasse is
t , und daß sich diese Klasse ihrer Interessen

immer klarer bewußt werden muß und wird.
Parteigenossen, in dem Augenblick, wo die ganz» Ar»
beiterschast klassenbewußt ist, bricht unsere Armee
in sich zusammen. (Stürmischer Beisall.) Das
habe ic

h gesagt. (Erneuter Beifall.) Das is
t aber

doch keine Gewalt! Die Ausklärung der arbeitenden
Klasse is

t

doch kein Gewaltmitlel. (Lebhaste Zustim.
mung.) Aber man braucht „Gewalt" zum Tatbestand
des Hochverrats! Was tun? Woher nehmen und
nicht stehlen? Nun, man sucht sich zu helsen. Zu
nächst behauptete der Oberreichsanwalt, ich hegte den
Plan, Frankreich zu einem Angriff aus Deutschland
zu Hetzen (Stürmisches Gelächter), und zwar mit Hilse
der Sozialdemokratie beider Länder (Erneutes stürmisches
Gelächter), nnd bei dieser günstigen Gelegenheit wolle
ich meinerseits unserer Armee den Garaus machen.
Dal Dokument, in dem der Oberreichsanwalt diese
kühne Behauptung ausstellt, wird noch sür kommende
Generationen »in Quell heiterer Freud« sein. Natur»
lich konnte die Anklage diese Position nicht halten.
Ich machte den Untersuchungsrichter in aller Höslich
keit daraus ausmerksam, daß sast mein ganzes Buch
doch gerade von den Möglichkeiten und Mitteln handle,
den Krieg besonders den zwischen Frankreich und
Deutschland und überhaupt all« Gewaltläligkeiten zu
vermeiden, zu verhindern. Jetzt entdeckte man etwas
andeves: Ich soll die Absicht versolgen, die Waffen»
erjc>,gung in die Hand zu nehmen (Große Heiterkeit),
die Arbeiter mit Waffen zu versorgen (Heilerkeil) und
in ihrem Gebrauch auszubilden, einzuexerzieren, um so
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mit dieser Proletarierarmee den treu gebliebenen Teil
der Arme» zuschauden zu schlagen. (Stürmische
Heiterkeit.) Das is

t ein« wahrhastige Phantast« aus
der russischen Revolution. Woher der Herr diesen
meinen schwarzen Plan ersahren hat, weiß ich nicht.
Ich will nicht verraten, ob ich ihn nicht vielleicht doch
in meinem Verschwürerherzen trage (Heiterkeit), aber
im Buch steht nichts davon! In einem Buch scheint
manchmal etwas zu stehen, was gar nicht darinsteht.
Ich will höslich sein und dem Herrn Oberreichsanwalt mein
Kompliment sür seine ausgezeichneten Augen aussprechen.
(Heiterkeit.) Jetzt hat nun der Grossmmgisenat des
Reichsgerichts in seinem Beschluß noch eine dritte
Methode gesunden, um mich abzuschlachten. Drei ver»
schiedene Mege zu einem Ziel: das zeigt jedem, daß
erst das Ziel gesetzt war — „es muß un! jeden Preis
bestrast werden!" — und dann erst begonnen wurde,
einen Weg zum Ziel zu suchen. Geh. Kriegsrat Nomen,
der altbekannte Sozialisteutot«r , der auch so gut
den Weg zu finden wußte, um seinen Bruder vor
Verbüßung einer schweren , wegen Beleidigung er
kannten Gesängnisstrase zu schützen, schreibt in«
„Tag" einen Artikel gegen den Antimilitarismus,
besonders gegen mich. Im Reichstag tritt Kriegs»
minister Einem gegen meine antimilitaristische Pro
paganda aus. Unmittelbar daraus schreitet dieReichs»
llnwaltschast gegen mich ein. Das hängt nicht nur
zeitlich zusammen. Man war sich eben in den maß»
gebenden Kreisen darüber einig, daß die antimilitaristische
Propaganda um jeden Preis unterbunden werden müsse:
nun galt's oder gilt's nur, einen gangbaren Weg
zu finden. Zwei Galgen schon hatte man sür mich
ausgerichtet, zweimal aber is

t der Strick gerissen. Ob
nun der dritte Strick hallen wird? (Heiterkeit.) Ich
gebe mich keiner Illusion hin. Im Notsall wird man
auch den vierten Strick finden. Ich sühle mich schon
ganz in oer Rolle des Gehenkten. (Grneute Heiterkeit.)
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Niese Anklage is
t

sür mich und den Antimilitarismus,
dal betone ich wiederholt, politisch ein wahres Gottes»
geschenk. (Bravo!) Uns kann si

e nur nützen und
schaden nur anderen.
Nun noch einige allgemeine Bemerkungen. Die
Klassenjustiz äußert sich in vier Richtungen. Zu
nächst in der Prozeßsührung selbst. Wir erleben
es täglich, daß Angeklagte der „besseren Claude", die
vor Gericht mit einem guten Rocke erscheinen, schon in
der Verhandlung ganz anders behandelt werden,
als wenn «s sich um arm« Teusel, Arbeiter
oder sozialdemokratische „Halunken" handelt. Pas is

t

Klassenjustiz!
Sodann in der einseitigen Aussassung des
Prozeß Materials und in der einseitigen
Würdigung des Tatbestands. Dal ist vielleicht
das wichtigst« Stück der Klassenjustiz ! Es gibt sreilich
ziemlich viele Ausnahmen unter den Richtern. Das ver
kenn» ich gar nicht. Ich kenne besonders auch in Berlin
manche sehr tüchtige Krast, der man das vollste Vertrauen
entgegenbringen kann. Wo es aber ernsthast daraus
ankam, hat die Klassenjustiz noch nie versagt. Ich bin
nicht der Aussassung, daß die Richter etwa bewußt
und böswillig das Recht beugen. Gewiß gibt es auch
solche Richter. Diese beschästigen uns nicht, denn nicht
die Ausnahme verbrecherischer Individuen, sondern die
Regel, der Klassencharakter des Richters is

t

sozial
bedeutsam. (Sehr gut!) Die Richter handeln
im allgemeinen nach bestem Wissen, aber
mit bestem Willen können si

e nichts anderes als
Klassenjustiz ausüben. Sie können den Tatbestand
nicht richtig ersassen. Sie verstehen alles anders, es
gewinnt in ihren Augen alles eine ander« Beleuchtung.
Redner belegt diese Behauptung mit einer Anzahl von
Beispielen aus der sozialen Prozeßpraxis. Die Richter
empfinden eben nicht mit dem proletarischen Angeklag
ten, weil si
e in einer andern Sphäre leben, denken und



27

sühlen. (Lebhaste Zustimmung.) Was erleben wir
nicht bei unseren Preßprozessen ? Welche Unmöglichkeiten
der Interpretation! Redner erinnert an den Kaiser»
inselprozeß. Die Art, wie man es damals sertig
gebracht hat, aus den Notizen des „Vorwärts"
eine Majestätsbeleidigung zu deduzieren, is

t

charakte
ristisch. Denken Sie dann an den „Ueberschristen»
prozeß" gegen die „Leipziger Volkszeitung" wegen
zweier Artikel, betitelt „Böhme und Liman" und „Die
Leipziger Justiz aus der Anklagebank". Alles, was in
bezug aus den Journalisten Liman in dem ersten Artikel
gesagt wurde, wurde vom Gericht einsach auch aus den
Staatsanwalt Böhme bezogen. Der zweite Artikel
<„Die Justiz aus der Anklagebank") war lediglich ein
Prozeßbericht. Die Ueberschrist sollte andeuten: die
Justiz habe schlechter abgeschnitten als der Angeklagte ;

die Rollen seien gemissermaßcn vertauscht gewesen. Ich
verlangte die Verlesung des Artikels, um dies zu be
weisen. Das Leipziger Gericht aber lehnte dies kurzweg
ab. Nur die Ueberschrift wurde „verlesen", und wegen
dieser in der Lust schwebenden Ueberschrist muß unser
Parteigenosse Herr« zwei Monate Gesängnis ab»
brummen. (Bewegung.) So interpretiert man doch
nur, wenn man politischer Gegner ist. Ein Proletarier
würde niemals so geurteilt haben. Das is

t

Klassen
justiz!
Die Klassenjustiz manisestiert sich aber auch in der
Auslegung der Gesetze. Auch si

e wird durch
den Klassenstandpunkt der Richter stark beeinflußt.
Die Rechtsprechung zum Erpressungsparagraphen, die sür
Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch dazu höchst ver
schieden ist, liesert dasür das untrüglichste Beispiel. Das

is
t Klassenjustiz!

Die Klassenjustiz äußert sich aber auch in der außer
ordentlichen Härte der Strasen gegen politisch
und sozial Mißliebige, besonders gegen Sozialdemokraten.
Ich habe bereits von dem Kösliner Prozeß gesprochen.
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Damals — bei dem Kolberger Maurerstreik — ant»
wortete «in allerdings schon vorbestraster Arbeiter
einem Schutzmann, der die Streikenden ausforderte,
nach Hause zu gehen: „Warum sollen wir gehen,
ebenso gut können doch auch die Arbeitiwilligen nach
Hanse gehen." Das hat dem Manne 3 Jahre Zucht»
Haus eingebracht. (Stürmische Psuirufe.) Vor zwei
Jahren sand in einem kleinen thüringischen Städtchen
— Hildburghausen — , in dem sich «in Technikum be»
findet, aus dem natürlich Angehörige der „besseren
Stände" studiereu, «ine klein« „Vtudentenrevolte" statt,
weil ein Techniker — übrigens mit gutem Grund —
von der Polizei verhastet worden war. Man sam
melte sich aus den Straßen, man griff die Polizei«
beamten an. unternahm einen Sturm aus die Polizei»
wache, Fenstelscheiben wurden eingeschlagen. Feuerwehr
und Militär mußten gerusen werden, und erst nach
langer Mühe gelang es, den Platz zu säubern. Mehrere
Techniker wurden angeklagt. Einen davon vertrat ich
damals in Meiningen. Sie wurdeu sämtlich mit Geld
strasen, in der Regel, nach meiner Erinnerung, nur zirka
100 Mark pro Kops, bestrast. (Znruse.) Dabei sage ich
nicht, das Meininger Urteil sei salsch gewesen. Es war
richtig. Falsch, ganz einseitig hart sind nur die Land»
sriedeuibruchurteil« gegen organisierte Arbeiter. In
Köslin stand die Hydra des Streiks hinter den An
geklagten. Di« Richter waren besangen. Das is

t

Klassenjustiz!
Die Klassenjustiz macht sür das mißliebige Prole»
tariat nicht nur durch Interpretation besondere
Gesetze, si

e zeigt sich nicht nur in der außerordentlichen
Schärse den Arbeitern gegenüber, sondern auch in der
großen Mild« und dem wohlwollenden Verständnis
sür die Angehörigen der herrschenden Klassen, wenn si

«

«inmal Objekte der Justiz werden. Dasür habe ich
Belege angesührt. Die nachsichtige Beurteilung von
expedierenden Polizeibeamten und von Arbeitgebern,
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die gegen die sozialpolitischen Gesetze verstoßen, is
t

hier
besonders charakteristisch.
Klassenjustiz herrscht überall im Klassenstaate. Gehen
wir nach dem „sreiestcn Lande", nach Amerika.
Was haben wir an dem Prozeß Haywood erlebt!
Ein Arbeitersührer wird einsach, um ihn unschädlich
zu machen, des Mordes angeklagt. Gin Zeuge wird ge>
düngen, der zum Abschaum der Menschheit gehört, nur
um den politischen Gegner, einen Führer der Ar»
beiterklasse, auss Schasott zu bringen. Klassenjustiz auch
in Amerika! Sie is

t allgegenwärtig, eben weil si
e

Klassenjustiz, weil si
e die Justiz des allgegenwärtigen

Klassenstaates ist.

Auch unser Kamps, den wir gegen die Klassenjustiz
kämpfen, wird die Klassenjustiz nicht beseitigen. Höchstens
aus Furcht und Schrecken vor der Arbeiterklasse und
damit das arbeitende Volk nicht zu wild wird, macht
man kleine Konzessionen. Das Wichtigste sür uns bleibt
die Ausklärung der Massen, und diese Ausklärung
müssen wir mit Energie betreiben. Wir müssen das
Volk darüber ausklären, daß unser Staat ein Klassen»
staut und daher die heutige Justiz, die in den Händen
der Feinde des Prolelariats liegt, Klassenjustiz ist.
Wir müssen das Volk aufklären, daß sreiheitliche Zu»
stände nur errungen werden können, wenn die ganze
Arbeiterschast einmütig zusammensteht und mit aller
Krast aus eine Umwandlung unserer Klassengesell»
schust in eine sozialistische Gesellschast hinarbeitet.
Unsere Freundin, die aus dem indischen Märchen»
lande zum Internationalen Kongreß zu uns
herbeigeeilt ist, hat es gestern in ihrer einsachen nnd
fchlichten Weise ausgesprochen : „Was is

t VozialisnuiZ,
wenn nicht Gerechtigkeit!" Parteigenossen, das is

t eine

tiese Wahrheit! Gerechtigkeit is
t nur möglich durch

Beseitigung de« Klassenstaates, durch die Sozialdemo
kratie. (Lebhafte Zustimmung.) Ich schließe, indem
ich Sie bitte, sich immer vor Augen zu halten, daß
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wir unser Heil nicht erwarten können von sreiwilliger
Großmut der Herrschenden «der liebenswürdigem Ent
gegenkommen der klassenstaatlichen Negierungen. Die
Stärkung der proletarischen Macht, das is

t

unser Heil.
Und das wichtigste Mittel dasür wiederum ist: die
Arbeiterschast gewinnen zum Anschluß an die Organi
sationen, an die Partei. Dort vor allem muß si

e

geschult und reis gemacht werden sür den gewaltigen
Kamps zur Besreiung des Proletariats und der ge»
famten Menschheit aus den Fesseln des Kapitalismus
und des Klllssenstaats. (Stürmischer minutenlanger

Beisall.)
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